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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Ahgeordneten zum 

Nationalrat Brandstätter und Genossen, Nr. l494/J, betreffend Ausmaß 

der rieschä~igten l:aldflächen, beehre ich mich wie folgt zu beant­

Horter.: 

Zu 1: 

Legt man die Oherschreitung der in der 2. Verordnung gegen forst­

schädliche Luftverunreinigungen festgelegten Grenzwerte für den Ge­

halt an Sch\,refeldioxi(l- lln(t/oder Fluorverbindungen in Fichten- und 

Kiefernacleln zngrl'ncle, helfiuft sich die durch forstschädliche Luft­

verunreinigllngen beeinträc~tigte Waldfläche auf 425.000 haG Addiert 

t:lan dazu dje anderen Arten von Sd'äcligungen und l.'aldkrankheiten, die 
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hei der Waldzustandsinventur erhoben werden, kommt man auf eine 

durch Immissionen geschädigte Waldfläche von insgesamt 5CC.COO -

600.000 ha. 

Zu 2 und 3: 

Einigermaßen exakte Berechnungen sind nicht möglich. 

Zu 4: 

Gemäß § S3 des Forstgesetzes 1975 haftet fUr den Schaden durch 

forstschädliche Luftverunreinigungen der Inhaber der die Verunreini­

gungen verursachenden Anlage - in vielen Fällen ist es jedoch nicht 

möglich, einen konkreten Verursacher festzustellen. 

In diesen Fällen ermöglicht der zu Beginn des Jahres 1985 in Kraft 

getretene Erlaß des R1!ndesministerillms für Finanzen vom 15. November 

1984 die BerOcksichtigllng ,'er durch forstschädliche Luftverunreini­

gungen verursachten Ertragsausfälle im ::ege einer i'Jertfortschreibung. 
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